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Nr. Offener Punkt Beschreibung Nächste Schritte 

1 Rechtsänderungsbedar-

fe aufgrund Anforde-

rungen aus dem Koor-

dinierungsprojekt 

Es wurden durch das Koordinie-

rungsprojekt Anforderungen und 

Rechtsänderungsbedarfe für den 

Ebenen-übergreifenden Datenaus-

tausch zwischen allen Verfahrensbe-

teiligten entwickelt und durch das 

BMI in das Gesetzgebungsverfahren 

eingebracht. 

Weitere Begleitung des Ge-

setzgebungsverfahrens 

(Zweites Datenaustausch-

verbesserungsgesetz) durch 

das BMI. (BMI) 

2 Medienbruchfreie Da-

tenübermittlung an alle 

Verfahrensbeteiligten 

Im Koordinierungsprojekt wurden 

Anforderungen und Vorschläge für 

eine föderale Ebenen-übergreifende 

IT-Architektur mit dem Ziel der me-

dienbruchfreien Datenübermittlung 

an alle Verfahrensbeteiligten im 

Asylverfahren entwickelt. Dazu wur-

de ein Referenzmodell entwickelt 

und die Integration des Kerndaten-

systems in den Informationsverbund 

der Innenverwaltung empfohlen. 

Nach Verabschiedung des 

Zweiten DAVG sollte eine 

Empfehlung zur Nutzung des 

Referenzmodells verab-

schiedet werden. Die In-

tegration des Kerndatensys-

tems in den Informations-

verbund der Innenverwal-

tung sollte weiter verfolgt 

werden. (BMI) 

3 Umstellung der Schnitt-

stellen auf den XÖV-

Standard XAusländer 

Der Informationsverbund der Innen-

verwaltung mit den drei Kernberei-

chen Ausländer-, Melde- und Perso-

nenstandswesen wird durch bun-

deseinheitliche Rechtsgrundlagen 

und durch IT-Interoperabilitäts-

standards für den Datenaustausch 

zwischen dem Bund und den Län-

dern determiniert. Die Umstellung 

auf XAusländer wurde während der 

Projektphase zunächst zurückge-

stellt. 

Abstimmung der Roadmap 

und Meilensteine zur Um-

stellung auf den XAusländer-

Standard. (BMI) 

4 Initiierung Bund-

Länder-Arbeitsgruppe 

Digitalisierung des 

Asylverfahrens 

Es soll eine Bund-Länder-

Arbeitsgruppe (BLAG) „Digitalisie-

rung des Asylverfahrens“ eingerich-

tet werden. Das Gremium wird ver-

antwortet durch das BMI und dient 

der strategisch-politischen Steue-

rung der weiteren Digitalisierung des 

Asylverfahrens in Verbindung mit 

der Weiterentwicklung des AZR. 

 

Es ist geplant, die BLAG im 

ersten Quartal 2019 zu initi-

alisieren. (BMI) 
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5 Integration in  

Fachverfahren 

Im Koordinierungsprojekt wurden 

Optionen zur Integration der Regist-

rierungsworkflows in Fachverfahren 

der Länder und Kommunen erörtert. 

Es ist geplant, die PIK-Software um 

Schnittstellen für eine einfache In-

tegration zu erweitern. 

In Abhängigkeit von den 

Planungen zum AZR-Umbau 

ist eine zügige Grundsatz-

entscheidung über die Er-

weiterung der PIK-Software 

zu treffen. Das Koordinie-

rungsprojekt bittet um Klä-

rung der Architekturfragen 

bis Ende Juni 2019, um eine 

Realisierung bis spätestens 

Ende Juni 2020 zu ermögli-

chen (BMI) 

6 Fortlaufende Pflege der 

Gesamtprozessdoku-

mentation 

Im Rahmen des Koordinierungspro-

jektes wurde gemeinsam mit Län-

dern und Kommunen eine Dokumen-

tation des Gesamtprozesses von der 

Einreise bis zur Integration bzw. 

Rückkehr erarbeitet.  

Die Prozessdokumentation 

soll fortlaufend aktualisiert 

und veröffentlicht werden. 

Die Koordination erfolgt 

durch die im BAMF einge-

richtete Geschäftsstelle „Di-

gitalisierung des Asylverfah-

rens“ (nachfolgend: GS 

DAS). 

7 Einrichtung Fachan-

wendergruppe(n) 

Zur operativen Diskussion von As-

pekten der fachlichen Weiterent-

wicklung der Personalisierungsinfra-

struktur werden eine oder mehrere 

Fachanwendergruppen eingerichtet.  

Im ersten Quartal 2019 soll 

die erste Fachanwender-

gruppe zusammentreten. 

Die Gruppen werden durch 

die GS DAS koordiniert und 

begleitet. (GS DAS) 

8 Kontinuierlicher  

Verbesserungsprozess 

Eine wesentliche Aufgabe der GS 

DAS ist es, einheitlicher Ansprech-

partner für Länder und Kommunen 

zu sein, sowie diese effektiv in die 

Weiterentwicklung einzubinden. 

Die Prozesse, Strukturen 

und Formate der GS DAS 

sind kontinuierlich auf Ver-

besserungspotenziale zu 

prüfen und weiterzuentwi-

ckeln. (GS DAS) 

 


